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DER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
IM KANTON ZÜRICH

Organ des Zürcher Kantonalen Lehrervereins • Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN-BIS ZWEIMAL 49. JAHRGANG NUMMER 15/16 2. SEPTEMBER 1955

Aro/o^ö//
i'awT/ag, t/e« 2/. Af«7 7.955) 74.30 ÜVr, fiw A/onzw/ 70/

z/er .Z»mv&
(Schluss)

£. IfTAr, stellt den Antrag, die Nomination
Straumann zu unterstützen. AAA Z«w7> und Dr.
G/z'«£, i2»«»/<a«g, stellen sich hinter den Antrag des Kan-
tonalvorstandes. Durch die vorgeschlagene Stimmfrei-
gäbe soll vor allem dem Vorwurf begegnet werden, die
Volksschullehrerschaft majorisiere die übrigen Gruppen
der Synode. Dr. A«»/ Ar«, Z»rzV^, stellt aus formellen
Gründen den Eventualantrag, nur von der offiziellen
Mitteilung der Kandidatur Straumann, nicht aber von
der telephonischen Übermittlung des Vorschlages Schmid
Kenntnis zu nehmen. A. A77r/, [E7«/«r/7wr, empfiehlt der
Lehrerschaft, sich bei der zweiten Wahl der Stimme zu
enthalten und nur die Mittel- und Hochschullehrer über
ihren Kandidaten entscheiden zu lassen. Af. 5zA»r«r,
Z/irzVA erklärt, die Abgeordneten der Synode in den
Erziehungsrat hätten nicht einzelne Schulstufen, sondern
die gesamte Lehrerschaft zu vertreten. Deshalb könne die
Volksschullehrerschaft auf ihr Wahlrecht nicht verzieh-
ten.

Nachdem £. lAeirr seinen Antrag zurückgezogen hat,
fasst die Versammlung einstimmig den Beschluss, von
der Nomination Prof. Dr. Straumanns Kenntnis zu
nehmen.

c) ILA/ zw« rzVfe« DVeg/er/«« z« z/e« PZLV
Als zusätzliche Delegierte in den KZVF werden vor-

geschlagen und gewählt :

Ernst Maag, SL, Zürich
Leo Henz, PL, Zürich 8

Ernst Bernhard, PL, Zürich 49

Karl Graf, PL, Schönenberg
Hans Grissemann, PL, Meilen
Werner Huber, PL, Oberwinterthur
Theo Walser, PL, Zürich 44
Jede Sektion hat nun einen Volldelegierten, die Sek-

tion Zürich deren zwei. Die übrigen Delegierten sind
Ersatzdelegierte in den KZVF.

8. a) IFa/V «««• AVAH z» z/ze DzreA/z0».f-
z/er AW/Ö/O^/ZZ«»«?J'

Die Abordmmg eines Vertreters in die Direktions-
kommission soll die enge Zusammenarbeit des Pestalozzi-
anums mit den berufliehen Organisationen der Lehrer-
Schaft fördern. Auf Vorschlag der Sektion Zürich wird
einstimmig gewählt Walter Angst, PL, Zürich.

8. b) Dzzr Pmäz/o^zö«»«? a»z/ Mzz/jgAf?«

Der neugewählte Leiter des Pestalozzianums, Kollege
Hans Wymann, Sekundarlehrer, Zürich, vermittelt in
seinem Referat einen Überblick über den vielgestaltigen
Aufgabenkreis der zentralen pädagogischen Arbeits-
Stätte am Pestalozzianum in Zürich.

In einem kurzen geschichtlichen Rückblick Iässt er
die Personen und Kräfte lebendig werden, welche die
Grundsteine zur heutigen, weit über die Landesgrenzen
hinweg bekannten Einrichtung gelegt hatten. Allgemein
obliegt der Stiftung die Förderung der Bildung in Zu-
sammenarbeit mit Schule und Schulbehörden und die
Weiterbildung der Lehrerschaft. Der Aufgabenkreis
umfasst folgende Gebiete:

1. Die Az'Mo/A/é mit über 80000 Bänden aus allen
Wissensgebieten ist heute zu einem unentbehrlichen Hei-
fer vieler Lehrer geworden.

2. Die Sammlung von Lz-AzAaWfoVzTsr« und Dzü/>«j7-
//A« umfasst alle Stoffgebiete der Volksschule. Das vor-
zügliche Anschauungsmaterial wird recht häufig benützt.
Gegenwärtig wird die Sammlung der Diapositive erwei-
tert und durch Kleinbildserien ergänzt.

3. Die M»j\r/e//««g«z erfuhren einen starken Ausbau,
als nach der Übersiedlung in die Gebäude des Becken-
hofes genügend Raum zur Verfügung gestellt werden
konnte. Besonders beliebt wurden die Ausstellungen auf
thematischer Grundlage. Einzelne Ausstellungen sollen
der Lehrerschaft Anregungen für den Unterricht vermit-
teln, andere wenden sich mehr an das Elternhaus.

4. Azzw z/W Dzg«zzg<?» pädagogischen Charakters wer-
den seit 1932 durch das Pestalozzianum organisiert und
finden stets rege Teilnahme. Gegenwärtig laufen unter
Leitung der pädagogischen Arbeitsstelle Aus- und Wei-
terbildungskurse für Versuchsklassenlehrer an der Ober-
stufe.

5. Das /»/«wztf/ffW# AwftV«/ ^«/// 5/«4z»«z z&r AzWzr-
^«z7i«»«£ hat in Kollege Weidmann, Zürich, einen Be-
treuer von umfassender Sachkenntnis gefunden. Dieses
Institut schafft viele wertvolle Verbindungen mit aus-
ländischen Schulen und Erziehungsbehörden.

6. DzV ist durch Herrn Professor
Stettbacher ausgebaut worden, und deren Weiterführung
konnte gesichert werden.

7. Die MrAz/rg0z*«»rzAz/7/«r /«geW/Aa/er sammelt
für die Jugend geeigneten Stoff für Theateraufführungen
und will für Schüler und Lehrer helfender Berater sein.

8. Im Dezember 1954 ist die /«g«zz7M>//ö/5fA eröffnet
worden. Sie will mithelfen im Kampf gegen die Schund-
literatur und die Jugendlichen, vor allem auch nach dem
Austritt aus der Volksschule, zum guten Buch hin-
führen. Diese neue Einrichtung erfreut sich eines regen
Zuspruches und findet auch das wohlwollende Verstand-
nis der Behörden.

9. Zu neuem Leben erweckt werden soll die schon
längere Zeit bestehende, während der Kriegsjähre aber
fast vergessene MAez/ir/V/? zum Studium
praktischer Schulfragen. Sie wurde seinerzeit geschaffen
auf Wunsch der kantonalen Schulbehörden und wird
seit 1954 durch erhöhte Kredite von Kanton und Stadt
Zürich unterstützt. Die Arbeitsstelle will sich durch
Zusammenfassung von interessierten Lehrern in Arbeits-
gemeinschaften um die zeitgemässe Erneuerung des

zürcherischen Schulwesens bemühen. Einige solche
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Arbeitsgemeinschaften haben ihre Tätigkeit bereits auf-

genommen. Die pädagogische Arbeitsstelle ist auf die
aktive Mitarbeit aus allen Kreisen der Lehrerschaft an-
gewiesen und hofft, durch ihr Wirken einen namhaften
Beitrag zur Entwicklung und Förderung unseres Schul-
und Bildungswesens leisten zu können.

Der mit Applaus aufgenommene Vortrag wird von
Präsident Baur dem initiativen Leiter der pädagogischen
Arbeitsstelle bestens verdankt.

10. Da unter M/^z'Z//g«/?z das Wort nicht mehr ver-
langt wird, dankt der Präsident allen Anwesenden für
ihre Mitarbeit und schliesst die Versammlung um
17.45 Uhr. Der Protokollaktuar: IU.

Anlässlich der Schulsynode vom 6. Juni 1955 übte
Herr W. Schmid, Primarlehrer, Zürich, in seinem Votum
zu den Erziehungsratswahlen Kritik an der Haltung der
Hochschule gegenüber der Schulsynode. Der Rektor
der Universität richtete am 22. Juni 1955 an den Kan-
tonalvorstand die Bitte um Veröffentlichung der nach-
stehenden berichtigenden Erklärung:

Herr Primarlehrer W. Schmid hat in seinem Votum an-
lässlich der letzten Versammlung der Schulsynode bemerkt,
dass die Universität an der diesjährigen Synode zum ersten-
mal den Unterricht eingestellt habe. Diese Bemerkung ent-
spricht nicht den Tatsachen. Normalerweise findet die Ver-
Sammlung der Schulsynode im September statt, also während
der Hochschulferien, so dass sich die Frage einer allfälligen
Einstellung des Unterrichtes überhaupt nicht stellt. Am Vor-
mittag der alle vier Jahre, jeweilen im Juni, stattfindenden
ausserordentlichen Versammlung der Synode hat aber die
Universität, soweit sich dies in unseren Akten zurückver-
folgen lässt, ihre Vorlesungen regelmässig ausfallen lassen,
um den Mitgliedern des Lehrkörpers der Hochschule die
Teilnahme an der Synode zu ermöglichen.

Der Rektor: G/sowwe/ô"

Der Kantonalvorstand setzte Herrn Schmid von
seiner Absicht, diese Richtigstellung zu publizieren, in
Kenntnis und gab ihm Gelegenheit, sich zu derselben zu
äussern. Er übermittelte uns daraufhin folgende Er-
klärung :

1. Meine Informationen stammten aus Universitätskreisen,
so dass ich keine Ursache hatte, an deren Richtigkeit zu
zweifeln. Ich nehme davon Kenntnis, dass die Universität
auch an früheren Frühjahrssynoden ihre Vorlesungen ein-
stellte und freue mich darüber.

2. Meine Kritik an der Haltung der Universität gegenüber
der Volksschullehrerschaft und der Synode wird durch die
vorstehende Erklärung in keiner Weise berührt. Dass die
Hochschullehrer aller Kategorien an der Synode meist durch
Abwesenheit auffielen, ist eine alte Erfahrungstatsache, was
bei Namensaufrufen stets in Erscheinung trat. Wäre das
Interesse der Universität an der Synode so gross, wie man es

an der vergangenen Synode wahrhaben wollte, hätte sie
längst verlangen müssen, dass die ordentliche Synode nicht
in den Semesterferien stattfinde, in welchen viele Universi-
tätslehrer abwesend sind. Soweit meine Erfahrungen reichen,
sah ich die Universitätslehrer nur dann in grösserer Zahl an
der Synode erscheinen, wenn sie ein Begehren der Volksschul-
lehrer an die Universität bekämpfen oder aber für die Uni-
versität etwas herausholen wollten.

3. An meiner an die Adresse der Hochschule gerichteten
Kritik, die ich an der Synode vorbrachte, halte ich — abge-
sehen von der vorstehenden unwesentlichen Korrektur — in
vollem Umfange fest. BWrdVW

Mit der gleichzeitigen Bekanntgabe beider Erklärun-
gen hofft der Kantonalvorstand die erwünschte Orien-
tierung der Synodalen erreicht zu haben.

Für den Vorstand des ZKLV: Af. Art/er

/VW iwz/z/ö/z Zär/i
Das Grundgehalt der zürcherischen Lehrerschaft ist

seit dem 1. Januar 1950 bei der kantonalen Beamten-
Versicherungskasse (BVK) versichert.

Bezüglich der Versicherung der freiwilligen Ge-

meindezulagen besteht aber eine grosse Mannigfaltig-
keit. Im grossen ganzen können drei Gruppen unter-
schieden werden:

1. Gemeinden, die auf Grund eines Vertrages mit der
kantonalen Beamtenversicherungskasse (publiziert im
Päd. Beobachter 1952, Nr. 11, vom 30. Mai 1952) ihre
Lehrer für die Gemeindezulage bei der BVK ange-
schlössen haben, wobei in vielen Fällen für die älteren
Lehrkräfte, deren Aufnahme zu grosse Einkaufssummen
erfordert hätte, die Ausrichtung eines Ruhegehaltes
beibehalten wurde.

2. Gemeinden, die für das Schulpersonal (eventuell
zusammen mit dem übrigen Gemeindepersonal) eine

Gemeindepensionskasse eingerichtet haben.
3. Gemeinden, die in keiner Weise für die Folgen von

Alter, Invalidität und Tod ihrer Lehrer Vorsorge ge-
troffen haben. £> »aAefeg^W, (/art ro/cAe /»

/Ara- ArA^/sr/gè«/«» Aafe«

/Are -LeAr/èra/Ze jïtAô« «acA /è»r^er 71äfe^e// JÄ/er rer-
//ere«. Etr )rü're r/eAer a« Jer Ze/f, */ar.r a#rA /« J/ere» Ge-
«?e/We» aVe e/»e o//er a«e/ere Herr/rAer#«gre/»rzVA/»«g _gereAaj^e«

jf/ëre/e.

In vier Gemeinden (Sek.-Schule Obfelden, Sek.-
Schule Hausen, Russikon und Oberrieden) bestehen

Lebensversicherungen für die Lehrer, wobei die Prämien
zum Teil von den Schulgemeinden übernommen werden.

An die BVK Gemeinden mit Gemeinden ohne
angeschlossene Gemeinden eigener Pensionskasse Versicherung

itej/rA ZärzVA
Birmensdorf Zürich Aesch
Dietikon Zollikon
Geroldswil-Oetwil
Oberengstringen
Unterengstringen
Schlieren
Urdorf
Uitikon
Weiningen

Affoltern S

Äugst
Bonstetten
Hausen
Hedingen
Knonau
Maschwanden
Mettmenstetten
Obfelden P
Stallikon
Wettswil
_Be:j/rjé F/orge»
Langnau
Richterswdl

Afe//<?«

Erlenbach
Hombrechtikon
Meilen
Stäfa
Zumikon

Affoltern P

Ruhegehalt :

Ottenbach

Kappel
Rifferswil

Lebensversicherung :

Obfelden S

Hausen S

Adliswil
Horgen
Kilchberg
Langnau
Oberrieden
(Lebensversicherung)
Rüschlikon
Thalwil
Wädenswil

Hirzel
Hütten
Schönenberg

Herrliberg
Küsnacht
Männedorf
Uetikon

Oetwil a.S.
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An die BVK Gemeinden mit
angeschlossene Gemeinden eigener Pensionskasse

///«»'//
Fischental Rüti
Hinwil
Wald
Wetzikon

Bßj/rB t/j/«-
Maur
Schwerzenbach
Uster
Volketswil
Wangen
Brüttisellen S.

Bej/rB P/äy/G«
Bauma P
Fehraitorf
Illnau
Lindau P
Rikon-Lindau S

Wila S

Wildberg

BßjirA IP7«y«r/Ä»r
Bertschikon
Dinhard
Hagenbuch
Hettlingen
Rickenbach
Wiesendangen
Seuzach S

Räterschen S

Bej/rA
Buch a. I.
Dorf P
Feuerthalen
Flurlingen
Henggart P
Rheinau
Benken S

Flaach S

Stammheim

Be^/rA B»/i»5
Bassersdorf
Bükch
Dietlikon
Embrach
Freienstein
Kloten
Opfikon
Wallisellen
Wasterkingen

Bachs
Boppelsen
Niederglatt
Niederweningen
Obergktt
Otclfingen S

Schöfflisdorf
Stadel
Steinmaur
Weiach

Dübendorf

Pfäffikon
Russikon
(Lebensvers.)

Gemeinden ohne
Versicherung

Bäretswil
Bubikon
Dürnten
Gossau *
Grüningen
Seegräben P

Egg
Fällanden
Greifensee
Mönchaltdorf

Bauma S

Hittnau
Sternenberg
Weisslingen
Wik P

Winterthur Altikon
Elgg S Brütten

Dägerlen
Dättlikon
Elgg P
Ellikon
Elsau *
Hofstetten *
Neftenbach
Pfungen
Schktt
Seuzach P *
Turbenthal
Zell

Gross-Andelfingen Adlikon
Benken
Berg
Dachsen
Flaach P
Klein-Andelfingen
Humlikon
Laufen-Uhwiesen
Marthalen
Oberstammheim P
Unterstammheim P
Ossingen
Thalheim
Trüllikon
Truttikon
Volken
Waltalingen

Bükch
(Dienstalterskasse
für Ältere)

Dielsdorf
Niederhasli

Bachenbükch
Eglisau
Glattfelden
Hochfelden
Höri
Hüntwangen
Lufingen
Nürensdorf
Oberembrach
Rafz
Rorbas
Wil
Winkel
Buchs
Dällikon
Dänikon
Hüttikon
Neerach
Oberweningen
Otelfingen
Regensberg
Regensdorf/Watt P
Rümlang P/S*
Schleinikon

Anschluss an BVK in Vorbereitung. //. A.

M»x 5?» for A/5r^ 7955

1. Vorbereitung einer Konferenz mit den Präsidenten
der Bezirkssektionen.

2.Jy/vaAZArpA» 5er Anfang Januar 1955

wurde die SKZ aufgefordert, dem Synodalvorstand bis
Ende Februar Bericht zu geben über ihre Stellungnahme
zum Sprachlehrplan der Realstufe. Die kurze Frist
machte es unmöglich, eine Tagung der Konferenz über
dieses Geschäft vorzubereiten, abgesehen davon, dass

von Ende Januar bis Anfang März die gestaffelten Sport-
ferien die Ansetzung einer Tagung, an der alle inter-
essierten Kollegen teilnehmen können, nicht erlaubt.
Der Vorstand beantwortete die Anfrage darum in
eigener Kompetenz. Unser Delegierter in der Experten-
kommission zu dieser Lehrplanfrage hat einer starken

Beschneidung der Satzlehre zugestimmt; danach kämen
in der 6. Klasse nur noch Satzgegenstand und Satzaus-

sage zur Behandlung. Nachdem aber die Reallehrer-
konferenz in ihrer Jahresversammlung vom 6. Novem-
ber 1954 beschlossen hat, auch diesen Rest von Satz-
lehre aus dem Lehrplan zu streichen, hält es der Vorstand
der SKZ für richtig, doch anzumelden, dass er — u. a.
im Interesse des Französischunterrichtes an der Sekundär-
schule —- die Behandlung von Satzgegenstand, Satz-

aussage und der Ergänzungen im Wes-, Wem- und Wen-
fall in der 6. Klasse für sehr wünschbar erachtet.

72. Afütij 7955

5m Eorrfajfc&r awV 5e« Pr5si5e»A» 5er Be^vVAr-
reA/io»es 5er WZ »»5 5e» PrAr/5e8/e» 5er x/»5/:£»ra&er/.rrA»
5eA#»5arAre/.rAo»z'e»/e.

1. Orientierung über die Beratungen betreffend den

Lehrplan in B»rA/«7>r»»g.
2. Zur Eiff/»Âr»»g /'« 5/e Beo&etffofcfer der Sekundär-

schule wird — voraussichtlich im Spätherbst — eine

Arbeitstagung geplant, an der die Verfasser ihre Ab-
sichten darlegen können.

3. Die ArAfowg »Ar A/eA«eniw£, für die Dr. Sommer
einen Fragebogen ausgearbeitet hat, wird dem Vorstand
des ZKLV zur Durchführung überlassen.

4. Dr. A. Gut orientiert über die Al»/8ô/)»/e/)r»/»8Ç«8
AE/Ze/wte/e«. Es wird eine Studienkommission ge-

bildet, die Leitsätze für die Prüfungsorganisation und
eine Wegleitung für Prüfungsexperten aufstellen, sowie
eine Revision des Anschlussprogramms von 1934 vor-
bereiten soll. Es wird eine neuerliche Konferenz der

Experten angeregt.
5. F. Uli entwickelt Gedanken über den MaxA» 5er

ieA»»5zrxxA»/e, wie ihn die Zunahme der Schüler, die
Überfüllung der Mittelschulen und der in wenigen
Jahren vorauszusehende Mangel an Lehrstellen für die
Schulentlassenen wünschbar erscheinen lassen.

6. Versuche mit andern als dem obligatorischen
Eraw^ox/xrA/eAr/wB/e/ können nicht ohne erziehungsrät-
liehe Genehmigung durchgeführt werden; doch ist der
Vorstand bereit, Gesuche erfahrener Kollegen zu unter-
stützen.

7. L7rÄ7gx8;7//ti/»8^8. E. Egli weist auf Neuerschei-

nungen hin: Ergänzungsband zum Englischlehrmittel
von H. Herter: «English spoken, Part 2»; die umge-
staltete Neuauflage von «Le Verbe français»; Skizzen-
blätter zur Bibl. Geschichte.
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26. 7255

1. Die « 5eM/erafo/«ge» /« P7yr/'/ê», von Paul Hertli
(Jahrbücher 1954 und 1955) sollen in einer Auflage von
1000 Stück gedruckt und als Broschüre herausgegeben
werden, wahrscheinlich durch den Kant. Lehrmittel-
verlag.

2. Die von Hans Gentsch, Uster, betreute 2. Auflage
des G7» Z-lUe/Aer erscheint auf Schulanfang und enthält,
bei sonst unverändertem Inhalt, ein neugeschriebenes,
doppeltgrosses Normschriftblatt. Der Preis wird auf
Fr. 19.— pro Schachtel, Fr. 1.— pro Serie Arbeits-
blätter, festgesetzt.

3. Ein 5e7/äwe/ Mwràtei, wie er gelegentlich
gewünscht wurde, erscheint als entbehrlich.

4. Quästor E. Lauffer möchte ab 1. April 1955 zur
Durchschreibebuchhaltung nach dem Ruff-System über-
gehen. Der Vorstand ist auch einverstanden, dass zu-
gleich der mit dem 31. März vollzogen
werde. Der Aktuar : BL JFe£er

Mar 7e« Eorc/aat/rr/^aag«« Mpr/7 for a«/à«g.r _/»// 7255
27. Mpr/7 a»5 25. Af/w 7255

1. Der Vorstand gedenkt in ehrenden Schreiben
dreier verdienter Altkollegen:

IZerZagr/e/Ver iJrar/ £g/7 ist 70jährig geworden und
kann auf eine 25jährige Leitung des Verlages der SKZ
zurückblicken. Mit dem Dank für seine gewissenhafte,
stets prompte und in vielfacher Hinsicht initiative Ge-
schäftsführung verbindet der Vorstand den Wunsch, es

möchte dem Jubilar vergönnt sein, noch eine Reihe von
Jahren bei guter Gesundheit dem ihm liebgewordenen
Unternehmen vorstehen zu können.

Der Verfasser unserer Französischbücher, 79r. 7. r.
A7a»j-/Low//, vollendete am 18. Juni 1955 sein 80. Lebens-
jähr. Mit ihm und seinem Lebenswerk fühlt sich die SKZ
eng verbunden, sind doch die «Eléments» 1913 im
Konferenzverlag erstmals erschienen, werden seine zwei
Bücher für die 3. Klasse noch in unserm Verlag heraus-
gegeben und weiss sich die Konferenz dem Pionier für
einen modernen Französischunterricht durch jahrzehnte-
langes, gemeinsames Wirken im Dienste der Schule und
für gemeinsame Ideale gleichgesinnt.

Auch 29r. 7. f. IFW/er T/oTw, Zürich, der 70jährig
wurde, hat durch seine Schularbeit, durch seine natur-
wissenschaftlichen und sprachlichen Studien, durch seine

Tätigkeit als Dozent der Volkshochschule, durch die
Leitung von 25 Biologiekursen im Rahmen der Schweiz.
Lehrerbildungskurse und am Oberseminar Zürich viel-
fach Ehre eingelegt für unsern Stand.

2. Wie «Le Verbe français» von Sechehaye, hat auch
das Büchlein « Gow/'aga/J'o« _/ra»f»/Ve» von 7"Aa A7ör/,Wer
in vielen Sekundärschulen Eingang gefunden. Sein
Autor erstrebt dessen Aufnahme unter die empfohlenen
und subventionierten Lehrmittel; der Vorstand erklärt
sich auf seinen Wunsch hin bereit, es durch eine Kom-
mission begutachten zu lassen.

3. Der Vorstand berät, unter Beiziehung von Hans
Gentsch, Uster, den LeTirp/»» /är JYTire/T'e».

22. >»/ W 2. >/7 7255

1. Vom ZKLV wird uns eine Anfrage überwiesen,
die Madame Peyrollaz im Namen der Cours de civili-
sation française der Universität Paris an die Erziehungs-
direktion gerichtet hat, betreffend Durchführung einer
«iew»7»e/ra»ra/.re 7 Zar/VA» im Frühling 1956 mit Vor-
trägen über französiscne Literatur, Philosophie und
Kunst und praktischen Übungen. Die SKZ, in deren

Auftrag Mme Peyrollaz während des Zweiten Weltkrieges
in verschiedenen Bezirkssektionen sehr geschätzte
Französischkurse gab, erklärt sich grundsätzlich bereit,
einen solchen Kurs, der auch Oberstufenlehrern offen
stehen soll, zu organisieren. Die Erziehungsdirektion
wird angefragt, ob sie Fahrtentschädigungen und ein
kleines Taggeld für die Kursbesucher ausrichten und die
allfälligen Kosten für Referenten und Leiter der prak-
tischen Übungen übernehmen könnte.

2. Die Zusammenarbeit mit dem Ue/7»»2 <7er ie^a«-
2»r/e/jra///A7^«//77»/e« soll intensiviert werden; wie dessen

Präsident, Herr Apafi, mitteilen kann, zählt er zurzeit
80 eingeschriebene Mitglieder.

3. Das Gere7/Y7>/j7eT>/7»/Y/e/ für die Sekundärschule,
«Welt- und Schweizergeschichte», von A. Hakios und
W. Rutsch, das 1951 herausgekommen ist, sollte bis
Ende 1955 begutachtet werden. Da es aber noch nicht in
allen Schulen das alte Lehrmittel ersetzt hat und von
sehr vielen Lehrern noch nicht in seinem vollen Um-
fange für alle drei Klassen erprobt werden konnte, und
da sich bis heute kein Widerstand gegen dasselbe ge-
meldet hat, wird der Vorstand der Schulsynode ersucht,
eine Verlängerung der Begutachtungsfrist bis Ende 1958

zu erwirken.
4. In Beantwortung einer Eingabe von Prof. Dr. J.

J. Wyss betreffs Ungleichheiten im 57»«(7 Ter 77ü//e»/jr7>-

»»/err/VA/ex zur Zeit der Mittelschulaufnahmeprüfungen
wird festgestellt, dass eine allgemeine Revision des An-
Schlussprogramms von 1934 in absehbarer Zeit erfolgen
wird und dass vorläufig die mit der Töchterhandels-
schule Zürich getroffene Abmachung zweckentsprechend
sei, nach der zur Prüfungszeit die Lektionen 1—20 als

Prüfungsstoff gelten dürfen. Bei 29 Lektionen, die laut
Vorwort des Verfassers als Lehrstoff der 3. Klasse vor-
gesehen sind, entspricht das ungefähr 2/3 des Jahres-
pensums. — Auf die Anregung, /WzYÄwManr« 7«? ;7»//e«/-
jr7e» LpraeTgeT'/e/ zu fördern, wird darauf hingewiesen,
dass der Vorstand der SKZ immer wieder die Italienisch-
kurse in Locarno empfohlen und den Teilnehmern aus
der Sekundarlehrerschaft den halben Fahrpreis offeriert
hat. Allerdings erscheint der Zeitpunkt dieser Kurse, die
Sommerferien, nicht glücklich gewählt, schon aus rein
gesundheitlichen Erwägungen. Kurse in den Frühlings-
oder Herbstferien wären sicher besser frequentiert.

5. Aus Kollegenkreisen wurde der Wunsch laut, die
SKZ möchte die Weiterbildung der F»g//Ve7»«/e/T/Y7/
erteilenden Sekundarlehrer erleichtern durch Kurse in
unserm Lande, die vor allem Übungsmöglichkeiten
praktischer Art in der Lautbildung, in Tonfall und Satz-
melodie der englischen Sprache böten. Eine solche
Möglichkeit zeigt sich in Zusammenarbeit mit dem
Institute Langford, Pelikanstrasse, Zürich, das an 6—8
Abenden zu je 1 % Stunden (Donnerstag oder Freitag),
nach den Herbstferien, einen ATarr «7»/o«tf//0», pra»a«<fàz-
//o» »«<7 xo/w p»er pa/«/x» durchführen möchte, wozu es

über wertvolles Plattenmaterial, Aufnahme- und Wieder-
gabegeräte verfügt. Der Vorstand setzt sich betreffs
finanzieller Unterstützung des Kurses mit der Erzie-
hungsdirektion in Verbindung; die lokale Organisation
würden unser Vizepräsident, Dr. A. Gut, Rebberg-
Strasse 41, Zürich 49, und Hans Hess, Präsident des

Sekundarkonventes der Stadt Zürich, übernehmen.
6. Lehrervereinigungen wie einzelne Kollegen, die

sich über ein pädagogisches Sachgebiet gründlich in-
formieren wollen, empfinden es immer wieder als be-
dauerliche Lücke, dass kein umfassender Z,/7eraYa/-«»r7-

w/V afer pÄ/agog/jrTtf Frage» besteht. Der Vorstand ge-
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langt darum an die Arbeitsstelle für pädagogische
Fragen (Kollege Hans Wymann, Leiter des Pestalozzia-
nums) mit dem Gesuch, die nötigen Kräfte und Mittel
einzusetzen, um
1. die pädagogische Literatur in Zeitschriften zu kata-

logisieren,
2. ein Archiv und Verzeichnis von Artikeln der Tages-

presse, die für Schule und Erziehung von Bedeutung
sind, anzulegen,

3. die Schulgesetzsammlung nachzuführen, wo nötig zu
ergänzen und zu katalogisieren.
7. Der (fer ^»tfrftf/jèo.wzwxx/o» « Zz7jr/>A« »«/

r/er l/ö/£rxn&»/i? », der Vorschläge für Stoff-
abbau auf der Elementar- und Realschulstufe unter-
breitet, wird besprochen. Es werden grundsätzliche
Bedenken laut gegen eine Lehrplanrevision, die aus
einem wohlabgewogenen Ganzen einzelne Stücke her-
ausreisst und der höhern Stufe zuweist, womit deren
Schüler überlastet würden. Doch möchte man die Pri-
marlehrer nicht hindern, festzustellen, wieviel und wel-
eher Lehrstoff ihren Schülern angemessen sei. Die Präsi-
denten der Bezirkskonferenzen sollen ersucht werden,
dahin zu wirken, dass einer Zustimmung der Schulkapi-
tel zu dem vorgeschlagenen »»<7

</«r ««r zugemessen
werde und dass sie nicht in Kraft treten dürfen, solange
sie zu einer Mehrbelastung der Oberstufe führen müssten,
also nicht vor der Verwirklichung der Oberstufen-
reform, eines geeigneten Aufnahmeverfahrens und einer
Lehrplanrevision auch die für Sekundärschule.

8. Auf Anregung des Präsidenten soll ein Fragebogen
ausgearbeitet werden für eine über die zurzeit
geltenden /» zfo LxLaWtfrxx/w/e, die von
Bezirk zu Bezirk, oft von Ort zu Ort, in Einzelheiten
voneinander abweichen. Er soll so angelegt werden,
dass die antwortenden Kollegen sich zugleich über ihre
Erfahrungen mit der örtlichen Praxis aussprechen kön-
nen.

9. Der Vorstand beginnt eine erneute,
2?#x/«»#»g ZzV Äe/öra? z/er Oèerx/zz/ê z/er LW&rxz'/We,
wobei er anstrebt, zu einer umfassenden Konzeption der
Zukunftsentwicklung der Sekundärschule zu gelangen
und entsprechende Postulate aufzustellen, ohne die Vor-
arbeiten und Bestrebungen anderer Instanzen, besonders
des ZKLV, zur Verwirklichung der Reform der Ober-
stufe der Primarschule zu stören.

Der Aktuar: IE. RVZw

Ätf/z/ö/zT Z/7r/V^
Max z/e» IZ?rZzz»z//»»gMZ z/rr /Vö.ry/zoz/z' wzv / /. Afzzz

IPWofe/aTzv, Z/zr/zZ

1. Künftig erhalten die Kapitelspräsidenten Separata
der Neuerlasse und Änderungen bestehender Erlasse
nach erfolgtem Druck.

2. Die Erziehungsdirektion wird die « Sammlung der
Gesetze und Verordnungen über das Volksschulwesen
des Kantons Zürich» neu veröffentlichen.

3. Vom nächsten Jahr an sollen wieder möglichst alle
Synodalen den jährlichen «Bericht über die Verhand-
lungen der Zürcherischen Schulsynode und die Tätig-
keit der Schulkapitel» erhalten.

4. Das für die Jahresversammlung 1954 Versuchs-
weise angewendete vereinfachte Einladungsverfahren

hat sich bewährt. Es wird definitiv eingeführt. Für die
Wahlsynoden kommt es hingegen nicht in Frage.

5. Auf Grund eines Schreibens des Schulkapitels
Pfäffikon betreffs die IEW z/ex //a/z/V/e/verx /»r Dzz/zz^/z'L

z/er L/)raz7œ zzw Oèerxe«z/«zzr, fand eine sehr einlässliche
Diskussion über diese Angelegenheit statt. Im Hinblick
darauf, dass gegenwärtig der Vorstand des ZKLV in
dieser Sache eine Untersuchung durchführt, wurde ein
Antrag, eine Wiederaufnahme des Wahlverfahrens zu
fordern und diese an der Synodalversammlung 1955 zu
begründen, abgelehnt. "— Das Protokoll über diese Ver-
handlung wird im nächsten Synodalbericht veröffent-
licht werden.

6. Zu einer Anregung des Schulkapitels Bülach betr.
i3'«oz/zz/g?xzz«ç ergab sich folgende Stellungnahme :

a) Mit Rücksicht auf die Tradition soll nicht vom vier-
stimmigen Satz abgerückt werden;

b) wegen des Übergewichtes der Männerstimmen gegen-
über den weiblichen Stimmen erscheint die Verwen-
dung von Sätzen für gemischten Chor (statt Männer-
chor) als gewagt;

c) neueres Liedgut, z. B. von Willy Burkhard oder
Paul Müller, kommt in Frage;

d) der Synodaldirigent, Kollege Jakob Brunner, Thal-
wil, nimmt jederzeit gerne fruchtbare Vorschläge ent-
gegen.
7. Die vom Synodalvorstand für die 122. ordentliche

Versammlung der Schulsynode (zugleich Wahlsynode)
vorgeschlagene Geschäftsliste wurde genehmigt.

8. Der Herr Erziehungsdirektor nahm den Wunsch,
den Beitrag des Kantons Zürich an das Schweizerische
Jugendschriftenwerk zu erhöhen, entgegen.

9. Herr TT. lEy/ra»», der Leiter des Pestalozzianums,
referierte über dessen Aufgabenkreis: Betreuung einer
Bibliothek von 80 000 Bänden, Sammlung von Schul-
Wandbildern und Diapositiven, Veranschaulichung der
pädagogischen Probleme von Elternhaus und Schule
durch Ausstellungen, die seit 1932 abgehaltenen Kurse
und Tagungen sollen fortgesetzt werden, das Pestaloz-
zianum wurde mit der Durchführung von Ausbildungs-
kursen für Versuchsklassenlehrer betraut. Weitere
Brennpunkte der gegenwärtigen Tätigkeit stellen das

angegliederte Internationale Institut zum Studium der
Jugendzeichnung, die Beratungsstelle für das Jugend-
theater und der sachkundige Ausbau der Freihand-
Jugendbibliothek dar. Die Päd. Arbeitsstelle zum
Studium praktischer Schulfragen erstrebt eine zeitge-
mässe Erneuerung der zürcherischen Volksschule. Den
im Institut verwahrten Pestalozziana wird auch weiter-
hin die Bedeutung eines Grundstockes für die Pestalozzi-
forschung zukommen. G.

ProXo/èo// </ex ForxX<wziixx/Xz»«g foxre 9. Ab« 1935
in Zürich

Entschuldigt abwesend: Hans May.
Gexc/w/Xe:

1. Exwwexxtfxx/gö&e« 1933.
Eine Anfrage unseres Präsidenten bei der kantonalen

Erziehungsdirektion, ob die Examenaufgaben für Mehr-
klassenschulen nicht vervielfältigt abgegeben und die
Resultate im Kopfrechnen nicht mitgedruckt werden
könnten, wurde negativ beantwortet.
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2. Verschiedene Ex^»£^-.R(?o&»«»g.M«/,g<*&£» 19-5.5 für
die Realstufe riefen die Proteste einiger Kollegen heraus.
Diese fanden, gewisse Aufgaben seien z# jcIwct und da-
her wicfo rt«/e«ge»r<irr gewesen. Der Vorstand beschliesst,
darüber zu wachen, das künftighin keine derartigen Auf-
gaben mehr gedruckt werden.

3. B#/Wer Z (Heimatkunde).
Dieser Band ist vergriffen. (Von Bühler II sind noch

ca. 200 Exemplare vorhanden.) Der definitive Druckauf-
trag zum 1. Band kann jedoch erst erteilt werden nach
Erhalt der Kostenofferte seitens der Druckerei.

4. HwftZer; K7ef«e 5'cÂîfefzercÀro»Zjè.
Der Entwurf liegt fertig vor. Der Autor hat mit glück-

licher Hand ein prächtiges, mit zahlreichen Zeichnungen
illustriertes Hilfsmittel im Geschichtsunterricht für die
Hand des Reallehrers zusammengestellt. Es ist nicht dar-
an zu zweifeln, dass dem Büchlein ein grosser Erfolg be-
schieden sein wird. Die «Kleine Schweizerchronik» soll
als Jahrbuch 1955 herausgegeben werden, doch bean-
sprucht die Aufstellung und Lösung des Finanzierungs-
planes noch etwelche Zeit.

5. Die Erziehungsdirektion richtete seinerzeit eine
«A»/rage a« z»re/&eweÄe» Alt«eZrcZ>#/e» èerr. For-
&z'ZZ»»g zZer 5cZ>»/er zZze PrzVwarjeÄa/e». Der Vor-
stand nimmt von einem Auszug der eingegangenen Ant-
worten Kenntnis.

6. Als Ersatz für eine ganztägige «Hezwa/>f«W/zeÄe
Tag«»g» wird für dieses Jahr aus Spargründen eine /WA
Zà'gzge F»Z>r»»g aWcZ? <Ze» &o/a»«eZ>e» Garze» z» ZarzeZ;
beschlossen. Diese soll an einem Mittwochnachmittag im
Juni durchgeführt werden.

Der Protokoll-Aktuar:
M//W JVegrzV/

Im Amtlichen Schulblatt vom August 1955 veröffent-
lichte die Erziehungsdirektion nachstehenden Beschluss
des Regierungsrates vom 26. Mai 1955 betreffs Dispen-
sation vom Schulunterricht am Samstag von jüdischen
und adventistischen Kindern mit einer ausführlichen
Begründung :

I. In Ergänzung zu § 61 der Verordnung über das Volks-
Schulwesen vom 7. April 1900 wird die Erziehungs-
direktion im Sinne eines Versuches ermächtigt, Schüler
jüdischen Glaubensbekenntnisses und der adventisti-
sehen Gemeinschaft vom Besuch des Unterrichtes der
Volksschule am Samstag aus religiösen Gründen zu be-
freien.

II. Zur Erlangung der Dispensation ist vom Inhaber der
elterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt der ort-
liehen Schulpflege ein Gesuch einzureichen und eine
Erklärung des Vorstandes der betreffenden Glaubens-
gemeinschaft beizubringen, dass der Gesuchsteller der
Gemeinschaft als aktives Mitglied angehört und er mit
seiner Familie den Samstag als religiösen Feiertag achtet.
Das Gesuch ist mit der Vernehmlassung der Schulpflege
an die Erziehungsdirektion weiterzuleiten. Mit der Be-
willigung ist der Gesuchsteller zu verpflichten, dafür zu
sorgen, dass der Schüler den versäumten Unterrichts-
Stoff vollständig nacharbeitet. Er ist darauf aufmerksam
zu machen, dass bei Nichterfüllung dieser Verpflichtung,
bei einem durch die Unterrichtsbefreiung bewirkten
Nachlassen der Leistungen des Schülers oder bei Auf-
treten von Unzukömmlichkeiten für den Schulbetrieb die
Dispensation widerrufen wird.

III. Diese Regelung tritt sofort in Kraft und wird auf zwei
Jahre befristet. Die von Dispensationen betroffenen
Schulen werden zur jährlichen Berichterstattung über
ihre Erfahrungen eingeladen.

Wir verweisen hier auf die Ausführungen im Amt-
liehen Schulblatt vom August 1955, ohne vorläufig
näher darauf einzutreten. Dann geben wir aus der Wei-
sung der Erziehungsdirektion an dieBezirksschulpflegen,
an die Schulämter Winterthur und Zürich und an die
Primär- und Sekundarschulpflegen noch folgendes be-
kannt :

Der Erziehungsrat und einzelne Gemeindeschulpflegen
hatten sich in letzter Zeit wiederholt mit Gesuchen um
Dispensation von Schülern, deren Eltern der adventisti-
sehen Glaubensgemeinschaft angehören, vom Unterricht
am Samstagvormittag und mit Fällen von Verweigerung
des Unterrichtes aus religiösen Gründen zu befassen. Die
Gesuche wurden bisher abgewiesen und die Schulpflegen
angewiesen, nach der Absenzenordnung zu verfahren.
Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren hat
sich 1953 eingehend mit der Frage der Dispensation vom
Unterricht am Samstagvormittag befasst. Es zeigte sich
schon damals in den Kantonen eine unterschiedliche Be-
handlung. Seither sind weitere Kantone dazu überge-
gangen, nicht nur von manueller Arbeit zu befreien,
sondern vom Unterricht gänzlich zu dispensieren. Auch
wenn unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der Glau-
bens- und Gewissensfreiheit eine Verpflichtung hiezu
nicht besteht, lassen die andernorts gemachten Erfahrun-
gen eine tolerante Haltung als angebracht erscheinen.
Die Publikation des Beschlusses im Amtlichen Schulblatt
kann erst in der Ausgabe vom 1. Juli 1955 erfolgen. Er
ist jedoch schon vorher durchzuführen. Insbesondere
sind Eltern, die seit Beginn des Schuljahres Kinder vom
Unterricht ferngehalten haben, zur Verhütung weiterer
unentschuldigter Absenzen anzuhalten, ein Gesuch zu
stellen. Die rechtliche Verfolgung seit Schulbeginn einge-
tretener Absenzen ist einzustellen. Dagegen bleiben im
letzten Schuljahr ergangene Strafverfügungen vollziehbar.
Die gemäss Beschluss erforderliche Vernehmlassung der
Schulpflege hat sich über das bisherige Verhalten des
Schülers, Fleiss und Leistungen auszusprechen. Die
Pflegen werden ferner ersucht, darauf hinzuweisen, wenn
sich in einer Klasse mehrere Dispensationsfälle ergeben
sollten.
Die Nacharbeit des versäumten Unterrichtsstoffes ist
Sache der Eltern, wobei die Aufgabenmitteilung durch
den Klassenlehrer oder einen Mitschüler erfolgen kann.
Die Unterrichtsbefreiung verpflichtet die Lehrer auf
keinen Fall zur Erteilung von Nachhilfestunden. Fallen
die Stunden eines obligatorischen Unterrichtsfaches aus-
schliesslich auf den Samstag, so sind die Eltern gegebenen-
falls anzuhalten, privaten Unterricht erteilen zu lassen.
Wir machen die Pflegen von mit Dispensationsfällen be-
troffenen Schulen auf die jährliche Berichterstattung auf-
merksam. Die Berichte sind jeweils bis 1. März einzu-
reichen. Die Pflegen werden überdies gebeten, sich sofort
an die Erziehungsdirektion zu wenden, wenn sich im
Laufe des Schuljahres grössere Unzukömmlichkeiten und
Störungen des Unterrichtes ergeben sollten.

Dieser Regierungsratsbeschluss hat die Lehrerorgani-
sationen in doppelter Hinsicht sehr überrascht.

fri/enr ist er von grundsätzlicher und weittragender
Bedeutung sowohl für die vom Unterricht befreiten
Schüler und ihre Klassen als auch für unsere neutrale
Volksschule im allgemeinen und

ändert er § 61 der Verordnung über das

Volksschulwesen vom 7. April 1900 grundlegend ab,
ohne dass vorher der Lehrerschaft Gelegenheit zur Ver-
nehmlassung gegeben wurde, wie § 316 des Unterrichts-
gesetzes vom 23. Dezember 1859 dies ausdrücklich ver-
langt.

Es ist nicht richtig, wenn die Erziehungsdirektion in
ihrer Weisung ro» ««£/» Ue7\r«<Ä spricht, da ja nicht nur
einzelne Schulen, sondern alle Gemeinden des ganzen
Kantons von diesem Beschluss betroffen werden. Es ist
vielmehr eine vollumfängliche Änderung von § 61 der
Verordnung über das Volksschulwesen vom 7. April
1900, die allerdings auf zwei Jahre befristet wurde. Aber
auch dann, wenn es sich nur um einen Versuch handeln
würde, wäre es nach unserer Auffassung gesetzliche
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Pflicht der kantonalen Schulbehörde gewesen, der Volks-
schullehrerschaft vor der Beschlussfassung Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben. Mit Befremden haben wir
vernommen, dass schon 1954 die Rektoren der Mittel-
schulen in dieser Sache befragt wurden. Warum wurde
den Volksschullehrern dieses gleiche Recht, das zudem
noch gesetzlich verankert ist, nicht zugebilligt Die Be-
gründung, es sei dazu keine Zeit vorhanden gewesen,
müssen wir energisch zurückweisen, da verantwortungs-
bewusste Behörden Beschlüsse von solcher Tragweite
nicht übereilt, sondern erst nach gründlicher Abklärung
fassen werden und für eine gründliche Abklärung ist
die Befragung der Lehrerschaft unerlässlich.

Die Vorstände des Zara&zr La»/«/««
und der und JF/»/VrÄ&»r gelangten
daher am 25. Juni in einer gemeinsamen Eingabe mit
dem Ersuchen an den Regierungs- und Erziehungsrat:

1. das im Unterrichtsgesetz verankerte Vernehm-
lassungsrecht der Lehrerschaft sei zu beachten und den
Schulkapiteln wie dem Kantonalen Lehrerverein vor
Beginn des «Versuches» Gelegenheit zu geben, zu dieser
wichtigen Frage Stellung zu nehmen;

2. die Ausführung dieses Regierungsratsbeschlusses
sei zu sistieren, bis die Vernehmlassung der Lehrerschaft
vorliege.

Auch der richtete unverzüglich ein
ähnliches Begehren an den Erziehungsrat, und 27»-

zfcr 5zW/ Zar/VA machte in einer ausführ-
liehen Eingabe den Erziehungsrat auf die bedauerlichen
Folgen dieses Beschlusses für die Stadt Zürich aufmerk-
sam. Z?/V Z/zr/YT) nahm mit Erstaunen
von diesem Beschluss Kenntnis und ersuchte den Er-
ziehungsrat, ihn der Lehrerschaft und den Schulpflegen
zur Stellungnahme zu unterbreiten.

Am 17. August fand nun eine ausserordentliche Kon-
ferenz der Kapitelspräsidenten statt, zu der auch Ver-
treter der Bezirksschulpflegen Zürich und Winterthur,
die Schulämter dieser beiden Städte, die Kreisschul-
pflegepräsidenten der Stadt Zürich und eine Vertretung
des Zürcher Kantonalen Lehrervereins eingeladen wur-
den. Nach einer Orientierung durch Herrn Dr. W.
Schlatter, Sekretär der Erziehungsdirektion, und nach
ausführlicher Diskussion beschloss die Konferenz:
1. Alle Präsidenten werden ihre Kapitel im September

über den Regierungsratsbeschluss vom 26. Mai 1955
orientieren und die heute bestehende Situation hin-
sichtlich Begutachtungsrecht darstellen.

2. Der Synodalvorstand wurde beauftragt:
a) dem Erziehungsrat das Befremden der Konferenz
darüber auszudrücken, dass die Lehrerschaft in dieser
wichtigen Schulfrage nicht vor der Beschlussfassung
zur Vernehmlassung eingeladen wurde;
b) die Erziehungsdirektion zu ersuchen, die Schul-
kapitel nachträglich zur Stellungnahme einzuladen
und
c) das weitere Vorgehen mit den Lehrervereinen des
Kantons und der Städte Zürich und Winterthur zu
beraten.
Bei der Stellungnahme zu diesem Regierungsrats-

beschluss stehen für die zürcherische Lehrerschaft vor-
erst zwei Fragen im Vordergrund: ZU.r
z/er Uö/Arjr/W/e/r«/- //»// z/ze z/er

foW/yZzYY/ rfWvA z/ze e/»er

An der ausserordentlichen Kapitelpräsidentenkon-
ferenz führte der Sekretär der Erziehungsdirektion unter
anderem aus, durch diesen Regierungsratsbeschluss
werde die allgemeine Schulpflicht, wie das Gesetz sie im

Kanton Zürich verlange, nicht verletzt. Er umschreibt
die Schulpflicht wie folgt: Zur allgemeinen Schulpflicht
gehöre nicht die Verpflichtung, ein bestimmtes Stunden-

pensum abzusitzen, sondern es müsse ein gewisses Aus-
bildungsprogramm erfüllt werden. So seien auch die
dispensierten Schüler zur Nacharbeit des Stoffes ver-
pflichtet worden. In der Frage des Begutachtungsrechtes
vernehmen wir mit grossem Erstaunen, dass die Lehrer-
schaff in solchen Fragen kein Begutachtungsrecht be-
sitze. Erziehungsrat und Regierungsrat seien deshalb
nicht verpflichtet gewesen, die Lehrerschaft zu befragen.
§316, Abs. 2 des Unterrichtsgesetzes von 1859 lautet:
«Dieselben (die Kapitel) haben dem Erziehungsrat ihr
Gutachten abzugeben über den Lehrplan, über Ein-
führung neuer oder wesentlicher Abänderungen be-
stehender Lehrmittel der allgemeinen Volksschule, row
Ar Uerorz/«/z«ge», w/A Z/V /'»«ere zZ?r-

re/A« /^e/rejfe«.» Unter «Verordnungen, welche die innere
Einrichtung der Volksschule betreffen», seien nur Schul-
und Unterrichtsfragen zu verstehen, welche, wie Lehr-
plan- und Lehrmittelfragen, mit der praktischen Unter-
richtsgestaltung eng zusammenhängen. Fragen der
Schulordnung hingegen, zu denen auch die Erteilung
von Dispensen gehöre, müssen den Kapiteln nicht zur
Begutachtung vorgelegt werden.

Zu diesen Auslegungen wird die zürcherische Lehrer-
schaff: sicher noch einiges zu sagen haben. Wir bitten
deshalb Kolleginnen und Kollegen, am nächsten Kapitel
mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg zu halten. Wir
werden erst in einer späteren Nummer des Pädagogischen
Beobachters materiell zu diesem Regierungsratsbe-
schluss vom 26. Mai 1955 Stellung beziehen.

Zum Schluss machen wir noch auf die Artikel in
Nummer 33 und 34 der Schweizerischen Lehrerzeitung
aufmerksam, wo die Redaktion den Samstagdispens
kommentiert. /. Äz«r, Präsident des ZKLV

AÎ//J" z/tf« z&f _&z«/0»zz/pör.r/zz»z/ßr

2. jV'/^z/Äg, 72. AT»/' 7255, Z»Wz7>

Bei der Revision einer Gemeindeordnung wurde ver-
sucht einen Artikel unterzubringen, wonach die Schul-
pflege auch Sitzungen unter Ausschluss der Lehrerschaft
durchführen könnte. Die Kollegen der betreffenden
Gemeinde machten die Behörde darauf aufmerksam,
dass dies den eindeutigen Bestimmungen des Gemeinde-
gesetzes widerspreche und gegebenenfalls gegen einen
solchen Artikel der Gemeindeordnung der Rekurs er-
griffen werden müsste.

Die Umfragen, die einer Abklärung über die Wahl
eines Didaktiklehrers am Oberseminar in Zürich dienen
sollen, werden weitergeführt. Die Prosynode hat einen
Antrag abgelehnt, die Angelegenheit auch vor die
Synode zu bringen.

Beratung eines Kollegen, der von einem Schulbürger
in einem Schreiben an den Schulpflegepräsidenten in
ehrverletzender Weise angegriffen wurde.

Behandlung von drei Unterstützungsgesuchen und
Weiterleitung an die Lehrerwaisenstiftung des Schweiz.
Lehrervereins, bzw. an die Stiftung für Kur- und Wan-
derstationen.

Dem aus dem Schuldienst zurücktretenden Kollegen
Edwin Blickenstorfer, Waltalingen, wird für seine Mit-
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arbeit in verschiedenen Organisationen der Lehrerschaft
der Dank des ZKLV ausgesprochen.

Von der geplanten Statutenänderung des Kantonalen
Verbandes für Festbesoldete wird in zustimmendem
Sinne Kenntnis genommen.

Erste Aussprache über einen Entwurf der Kantonalen
Fürsorgedirektion zu einem Gesetz über die Ausrich-
tung von Kinderzulagen an Unselbständigerwerbende.
Der Entwurf wird noch mit den Präsidenten der Bezirks-
Sektionen besprochen.

Der Erziehungs- und der Finanzdirektion soll eine
Eingabe unterbreitet werden, auf Schaffung eines Ge-
setzes, das den Kantonsrat ermächtigen würde, die Ge-
hälter der Lehrer festzulegen, analog den Gehältern des

übrigen Staatspersonals und in Übereinstimmung mit
der für die Pfarrer im Entwurf zum neuen Kirchenge-
setz vorgesehenen Regelung.

Die von der Erziehungsdirektion in Aussicht ge-
stellte Entschädigung an diejenigen Kollegen, die am
Versuch für die Aufnahmeprüfungen für die Oberstufe
teilgenommen haben, kann noch nicht ausbezahlt wer-
den, da die Herkunft der Mittel, aus denen diese Ent-
Schädigungen bezahlt werden sollen, noch nicht abge-
klärt ist. if.if.
70. 7#. A747 7255, Z/ir/Vi

Der KV befasst sich eingehend mit den an der
Synode vom 6. Juni vorzunehmenden Wahlen der Ver-
treter in den Erziehungsrat. Nach gründlicher Abklä-
rung der wahlpolitischen Situation wird der Delegierten-
Versammlung beantragt werden, von der Nomination
der Hochschule Kenntnis zu nehmen, ohne dazu Stellung
zu beziehen.

Für die Wahl eines Mitgliedes in die Stiftungskom-
mission des Pestalozzianums in Zürich werden die Vor-
Schläge besprochen und ein entsprechender Antrag an
die Delegiertenversammlung zuhanden der Synode vor-
bereitet.

Einem Kollegen, welcher sich dem Weiterstudium
widmet, wird für die Studienzeit der Beitrag Statuten-
gemäss erlassen.

Kenntnisnahme von einer Artikelserie über den
Erziehungsrat, welche im Zürcher «Volksrecht» er-
schienen ist.

Die Angelegenheit betreffend die Neubesetzung der
Leiterstelle am Pestalozzianum scheint nun durch eine
Erklärung der beteiligten Parteien zuhanden der Synode
abgeschlossen werden zu können.

Kenntnisnahme von der Regelung der Entschädi-
gungsfrage für die am Prüfungsversuch für den Über-
tritt aus der 6. Klasse in die Sekundärschule und Ober-
stufe beteiligten Kollegen. IE.5.

77. 2/. Afa/ 7255,

Besprechung der Wahlsituation für die Vertreter der
Kantonalen Schulsynode in den Erziehungsrat.

72. 25. Af« 7255, Zär/Vi
An der letzten Delegiertenversammlung waren einige

Kollegen, ohne einen Stellvertreter zu schicken, unent-
schuldigt abwesend. Der Kantonalvorstand bittet alle
Delegierten, sich ihrer Pflicht gegenüber dem Verein
stets bewusst zu bleiben.

Die Aufnahmepraxis der Kantonalen Beamtenver-
sicherungskasse bildet eine Quelle ständiger Anfragen,
Mitteilungen und Beschwerden unserer Mitglieder. So

ist unter anderen ein Fall gemeldet worden, wonach ein
Kollege seinerzeit beim Kanton nur in die Sparversiche-
rung, später in der Stadt Zürich beim gleichen Unter-
suchungsbefund in die Vollversicherung aufgenommen
wurde.

Eine Konferenz der Personalverbände beschloss, bei
der Finanzdirektion das Begehren um Einleitung einer
Besoldungsrevision einzureichen.

Der Kantonalvorstand unterstützt den Aufruf des

Schweiz. Lehrervereins, sich für die Sammlungen zu-
gunsten des Kinderdorfes Pestalozzi in Trogen und an-
lässlich der Bundesfeier einzusetzen.

Für die Berechnung der Krankheitstage im Zusam-
menhang mit den Ferien verfährt die Erziehungsdirek-
tion nach folgendem Schema: Bei Erkrankung in den
Ferien wird der erste Schultag als erster Krankheitstag,
bei Gesundung in den Ferien wird der letzte Ferientag
als letzter Krankheitstag gerechnet. if.if.
75. <?. /»»/ 7255, ZaWri

Der Kantonalvorstand gratuliert Kollege Jakob Bin-
der zu seiner ehrenvollen Wiederwahl als Erziehungsrat.

Herrn Prof. W. Schmid, Küsnacht wird für seine
Arbeit im Erziehungsrat der Dank des Kantonalen
Lehrervereins ausgesprochen.

Gemeinsam mit einer Abordnung des Lehrervereins
Zürich wird der Beschluss des Regierungsrates vom
26. Mai 1955 betreffs Ermächtigung der Erziehungs-
direktion jüdische und adventistische Kinder am Sams-

tag vom Schulunterricht zu dispensieren einer kritischen
Prüfung unterzogen.

Diskussion über den Einbau des obligatorischen
Hauswirtschaftskurses für Mädchen in das Programm
des Unterseminars.

Eine über die Erziehungsdirektion an den Kantonal-
vorstand gelangte Anregung zur Durchführung eines
Ferienkurses für Französisch von Mme Perroulaz wird
an die Sekundarlehrerkonferenz weitergeleitet.

Über die Wahl eines Didaktiklehrers am Oberseminar
wird eine erste eingehende Aussprache gepflogen und
Kenntnis genommen von den gegen diese Wahl erhöbe-
nen Einwände.

Von der Arbeitsstelle des Pestalozzianums und von
der Oberstufenkonferenz sind Lehrpläne für die Werk-
schule bzw. Abschlußschule ausgearbeitet worden.

Die Frage der Entschädigung für die Kosten dieser
Arbeiten wie auch für den Versuch betreffs Übertritts-
verfahren ist noch immer pendent.

74. 75. y»«/ 7255, ZäraA (i. Teil)

In einem Schreiben der Personalverbände an die
Finanzdirektion wird für die kommende Besoldungs-
revision eine Anpassung der Gehälter des Staatspersonals
an diejenigen der Privatwirtschaft gefordert. Das ganze
Problem wird demnächst von Kollege Heinrich Frei in
einem Artikel im Pädagogischen Beobachter (Nr. 12/13,
1955) behandelt werden.

Zur Behandlung des Gesetzesentwurfes der Für-
Sorgedirektion betreffs Ausrichtung von Kinderzulagen
werden die Präsidenten der Bezirkssektionen auf den
24. Juni 1955 zu einer Konferenz nach Zürich einge-
laden.

Behandlung der Kreisschreiben Nr. 17 und 18 der

Beamtenversicherungskasse betreffs Kapitalanlage und
Sparversicherung. if. if.

Redaktion des Pädagogischen Beobachters: Max Suter, Frankentalerstrasse 16, Zürich 10/49
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BERUFSWAHLSCHULE
ZÜRICH des Institut Juventus

Schulbeginn: Mitte April und Oktober

Anmeldung, Unterrichtsprogramme,
unverbindliche Besprechungen, Schul-
haus Lagerstrasse 45, Tel. 25 73 62

Für die Schüfe
die besten Kameraden:

STAEDTLER- Schulfüller, strapazier-
fähig und preiswert, in 11 Spitzen

TRADITION-AQUARELL, die färb-
starken,lichtechten Malstifteund Kreiden
in 24 Farben, mit Wasser vollkommen
vermalbar

Prospekte und Muster durch die General-Vertretung :

RUD. BAUMGARTNER-HEIM & CO, ZÜRICH 50

Verlangen Sie Offerten u. Prospekte
vom Spezialgeschäft für Schufmöbel

J.A.BISCHOF, ALTSTÄTTEN.StG

«Ritom» mit Schlauchstutzen. Kann zum Antriebeines Dynamo
verwendet werden.
Wir führen eine reichhaltige Auswahl an Demonstrations-
apparaten und Zubehörteilen für den

Klein - Pelton -Turbine

Physik-Unterricht
Schweizerische Qualitätserzeugnisse, von der Apparatekom-
mission des S LV empfohlen. Verlangen Sie unseren Spezlal-
katalog für Physik.
Eigener Ausstellungs- und Demonstrationsraum in Herzogen-
buchsee.
Auf Wunsch steht Ihnen unser Vertreter gerne zu unver-
bindlicher Beratung und Demonstration zur Verfügung.

ERNST INGOLD & CO., HERZOGENBUCHSEE
Das Spezialhaus für Schulbedarf Fabrikation und Verlag
Verkaufsbureau der Metallarbeiterschule Winterthur

Paillard-Präzisionsmechariik

und Kern-Optik.

Aus dieser

idealen

Verbindung

entstehen

Schmalfilm-Kameras
und -Projektoren 16 und 8 mm



Hier finden Sie...
die guten Hotels, Pensionen und Restaurants

SCHAFFHAUSEN

Rest. Schloss Laufen, direkt am Rheinfall
Immer gut und preiswert essen!

Telephon (053) 5 22 96 Inh.: E. Schaad.

Stein am Rhein Alkoholfreies Restaurant Volksheim
bei der Schifflände, empfiehlt sich Schulen und Vereinen.

Telephon (054 8 62 28

ZURICH

MEILEN Hotel Löwen

AARGAU

VERENAHOF und OCHSEN • BADEN
Die traditionellen Kur- und Bade-
Hotels. Sämtl. Kurmitte! im Hause

Verlangen Sie detaillierte Offerte TELEPHON 056/2525

Biberstein
Restaurant «Aarfähre» Tel. (064) 2 22 10
empfiehlt seine Fisch-Spezialitäten sowie
guete Zobig. Prima Küche u. Keller. Frau
Schärer-Baumann, «Aarfähre», Biberstein.

SCHWYZ

Hotel Rossberg Kulm, Wildspitz

VIERWALDSTATTERSEE

Brunnen Hotel Metropol a/See
Telephon 9 10 39

Hotel Mostrose
Luzern

beim Wasserturm

Bestgeeignet für Schulen
Grosses Terrassen-Restaurant

Telephon (041) 214 43
J. Bühlmann

RERN

Hotel St. Peters-Insel im Bielersee

Nächst der Fähre. Altrenomm., gutgeführtes Haus. Gr. und
kl. Säle für Vereine und Gesellschaften, Schulausflüge und
Hochzeiten. Erstklassige Küche und Keller. Prächtiger Garten
direkt am See. Stallungen. Tel. 92 73 02. F. Pfenninger.

Bestempfohlenes Haus für Schulen, Vereine und Kurgäs 3.

Unterkunft und Verpflegung zu günstigen Bedingungen. Iii-
storische Stätte (J. J. Rousseau). Prächtige Spaziergär; e

(Heidenweg, Erlach-Insel). Fischen - Camping - prächtiger
Seestrand. P 21966 U
Tel. (032) 8 8115 Inhaber: B. Konzett-Steig r.

Historisches Museum
Schloss Thun

Prächtiger Rittersaal - Schönster Aussichtspunkt, täglich ge-
öffnet von 8—18 Uhr. P 454: T.

GRAUBUNDEN

Laufenburg am Rhein
Hotel Bahnhof

empfiehlt sich für Schulen und Vereine.
C. Bohrer-Hürlimann. Telephon (064) 7 32 22.

Betten und Massenlager. Wunderbare Aussicht. Aufstieg von
Steinerberg, Sattel, Zugerberg und Unterägeri. Preisermässi-
gung für Schulen.
Höfliche Empfehlung G. Michel TeL (043) 9 4141

Ferien in Graubünden

Es empfehlen sich die

alkoholfreien Gasthäuser

Arosa Orellihaus diesen Sommer Samaden Alkoholfreies Res
wegen Umbauten geschlossen 2 Minuten vom Bahnhof

Andeer Gasth. Sonne Mineral- gj Boritz Hotel Bellava
bäder, Jugendherberge beim Bahnhof, am See

Chur Rhätisch. Volkshaus
beim Obertor

Landquart Volkshaus
Bahnhofnähe

Thusis Volkshaus Hotel Rhät a
beim Bahnhof, Jugendherge. bescr -

ders geeignet für Schulreisen
P. 3674 Ch

Massige Preise - Keine Trinkgelder Aurmerksame Bedienung - Gute Küche - Bäc

TESSIN

LOCARNO HOTEL CAMELIA
Das gediegen eingerichtete Kleinhotel (60 Betten). Güns ge
Pauschalarrangements. Fam. Sigg, Telephon (093 7 Ii 67

Bekanntes, gutgeführtes Haus. Mässige Preise für Passanten u.
Feriengäste. Grosse Lokale. Gedeckte Aussichts-Terrasse. Für
Schulen, Hochzeiten und Vereine bestens empfohlen.
OFA 5672 Lz L. Hofmann.

LUGANO Pension Zurigo Garni
Pestalozzistrasse 13, Tel. (091) 215 67. E. Cerv ttL
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BEZUGSPREISE:
Für M/ig/r'eder des SLV

Für /WcMm/fg//eder

jährlich
halbjährlich
jährlich
halbjährlich

Schweiz
Fr. 14—
„ 7.50

„ 17—
H 9.—

Ausland
Fr. 18—
„ 9.50

„ 22—
„ 12—

Bestellung und Adressänderungen der fiedaki/on der SLZ, Postfach Zürich 35,
mitteilen. PosfcbecA der ^dm/n/'sfraî/on V/// 5Ô9.
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INSERTIONS PREISE:
Nach Seiteneinteilung, zum Beispiel: V« Seite Fr. 12.70
Vi* Seite Fr. 24.20, V« Seite Fr. 95.—.
Bei Wiederholungen Rabatt • Inseratenschluss: Montac
nachmittags 4 Uhr • Inseratenannahme: Adm/n/straf/on der
Sc/7 we/'zer/sc/?en /.ebrerze/Yung, S/ai/Z/achergua/ 35, Zör/cb 4,

Postfach Zürich 1 • Telephon (051) 23 77 44.

A6. Fachschriften-Verlag £ Buchdruckerai
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